
Antrag auf Fahrtkostenbeihilfe 

Special Olympics in Sachsen-Anhalt e.V. • Schleiermacherstr. 11d • 06114 Halle 

Tel.: +49 (0)345 / 77407077 • E-Mail: info@sachsen-anhalt.specialolympics.de 

Präsident: Frank Diesener • 1. Vizepräsident: Andreas Silbersack 

Spendenkonto: Saalesparkasse • IBAN: DE33 8005 3762 1902 5847 04 • BIC: NOLADE21HAL 

Für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung:  

Landesspiele Weißenfels 2023  

vom 19.-22.09. in Weißenfels 
 

1) Daten 

 

2) Ablauf der An- und Abreise 

 

Hinfahrt 

Abfahrt von:   …………………………………………………………………. 

Uhrzeit Abfahrt: …………............   Uhrzeit Ankunft: ……………………… 

 

Rückfahrt 

Abfahrt von:   …………………………………………………………………. 

Uhrzeit Abfahrt: …………............   Uhrzeit Ankunft: ……………………… 

 

 

  

Name antragstellende Schule/Verein 

Anschrift der Schule/des Vereins: 

Mitglied Special Olympics:  nein            Ja  Mitgliedsnummer: ………………. 

Anzahl Personen (Sportler*innen/Betreuer*innen), die Fahrtkosten- 

Beihilfe für die Veranstaltung benötigen:   ……………………../……………….

   

Bankverbindung 

Kontoinhaber:  …………………………………………………………………. 

Kreditinstitut:  …………………………………………………………………. 

IBAN:   ………………………………………………………………….   
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3) Fahrkosten für Fahrt zwischen den unter II.) genannten Orten 

 

□  Nutzung ÖPNV (Bus, DB 2. Kl.) Preis: 

 

Anzahl Tickets: ………. Einzelpreis: ……………………. Gesamtpreis: …………………………. 

Anzahl Tickets: ………. Einzelpreis: ……………………. Gesamtpreis: ………………………….  

 

□  Reise ohne öffentliche Verkehrsmittel:  

 

Fahrzeug 1 gefahrene Kilometer ……………… x 0,20 EUR pro km gesamt: …...……………… 

Fahrzeug 2 gefahrene Kilometer ……………… x 0,20 EUR pro km gesamt: …...………………  

Fahrzeug 3 gefahrene Kilometer ……………… x 0,20 EUR pro km gesamt: …...……………… 

Fahrzeug 4 gefahrene Kilometer ……………… x 0,20 EUR pro km gesamt: …...…………….... 

 

□ Reisebus / Sonderbeförderung  

 

Kosten gesamt:    ………….…………  

 

Gesamtsumme Fahrtkosten:  …………………….  

 

Eigenmittel für Fahrtkosten:  …………………….  

 

Benötigter Zuschuss:   …………………….  

 

Hinweise:  

Nur das günstigste Verkehrsmittel/Ticket und die Kosten für den kürzesten/günstigsten 

Weg werden erstattet. Alle Vergünstigungen sind zu nutzen. Nachweise zur Fahrt (Tickets, 

Rechnungen, Fahrtkostenabrechnungen) werden auf Verlangen vorgelegt. Die Erstattung 

ist einmalig. Es lässt sich kein Anspruch für Folgeveranstaltungen ableiten. Über die Höhe 

der Erstattung wird nach Eingang der fristgerechten Anträge entschieden. IV. Bestätigung 

der Schule/des Vereins über Richtigkeit der Angaben 

 

4) Bestätigung der Schule/des Vereins über Richtigkeit der Angaben 

Ich versichere, alle Angaben richtig gemacht zu haben. 

 

 

Ort, Datum:     Unterschrift, Stempel: 


